
Was bedeutet vertragsfreie Zeit?
Da die Verhandlungen mit der Österreichischen Ärztekammer 
(ÖÄK) über einen Gesamtvertrag mit fairen Tarifen zu keinem Er-
gebnis geführt haben, beginnt ab 1.6.2010 die vertragsfreie Zeit.

Davon sind alle niedergelassenen Vertragsärzte betroffen. Das 
bedeutet, dass der jeweilige Arzt nicht mehr mit der SVA direkt 
über die e-card abrechnen muss. Sie als versicherter Patient 
müssen unter Umständen Kosten für die Behandlung vorstre-
cken und erhalten nach Einreichen der Rechnung bei der SVA 
bis zu 80 Prozent der Kosten zurück. Um diesen Aufwand zu 
umgehen, haben Sie aber auch die Möglichkeit, sich an Ärzte 
zu wenden, welche weiterhin mit der SVA zusammenarbeiten.

grundsätZe für Honorarnoten 
so kommen sie rascH Zu iHrem geld!
➟ Senden Sie Ihre Original-Honorarnote (Bankverbindung 

und Unterschrift nicht vergessen) an die zuständige Lan-
desstelle.

➟	Am Beleg müssen Vor-, Zuname und Geburtsdatum so-
wie eine genaue Diagnose des Behandelten aufscheinen.

➟	Honorarnoten müssen den Saldierungs ver merk des 
Arztes tragen. Bei Zahlung mit Erlagschein oder durch 
Überweisung be nötigt die SVA den Zahlungsbeleg.

➟	Versicherungsnummer (VSNR) anführen. 

➟	Bei radiologischen Rechnungen oder Laborrechnungen 
ärztliche Zuweisung beilegen.

➟	Die Vergütung erfolgt nach Einzelleistungen. Detaillierte 
Rechnungen, in denen jede einzelne Leistung ausgewie-
sen ist, bringen daher höhere Vergütungen als „Pauschal-
rechnungen“. 

arZtkostenvorscHuss:
Für Versicherte mit besonderer sozialer Schutzbedürftigkeit, 
wie etwa Pensionisten mit einer Ausgleichszulage, kann auch 
ein Arztkostenvorschuss bezahlt werden. Die SVA finanziert 
also für Personen, die sich in einer schwierigen Lage befinden, 
den Arztbesuch vor. Der Vorschuss wird mit der Vergütung 
aufgrund einer eingereichten Rechnung gegenverrechnet. 
Den Vorschuss gibt es nur über schriftlichen Antrag. Auskünf-
te erteilt die Hotline (05 08 08-3000). Anträge sind bei der 
zuständigen Landesstelle zu stellen.

Was muss icH tun?
Die vertragsfreie Zeit betrifft nur niedergelassene Ärzte. Diese kön-
nen im Falle der vertragsfreien Zeit entscheiden, ob sie trotzdem 
mit der SVA zusammenarbeiten und abrechnen möchten.

➟	Variante A: Arzt rechnet mit SVA ab
Rechnet Ihr Arzt weiterhin mit der SVA ab, werden die Kosten 
wie bisher über die e-card abgewickelt. Sie sind sich nicht sicher, ob 
Ihr Arzt mit der SVA abrechnet? Fragen Sie doch einfach Ihren Arzt.

Unter Umständen hat auch ein bisheriger Wahlarzt (Arzt ohne 
Vertrag) mit der SVA ein sogenanntes Verrechnungsabkommen 
abgeschlossen und Sie können seine Leistungen mit der e-card 
gegen direkte Verrechnung in Anspruch nehmen.

➟	Variante B: Arzt rechnet NICHT mit der SVA ab
Besteht keine Vereinbarung zwischen Ihrem behandelnden 
Arzt und der SVA, müssen Sie die Kosten im ersten Schritt 
selbst tragen. Im nächsten Schritt reichen Sie die Rechnung 
bzw. Honorarnote bei der SVA ein. Sie erhalten bis zu 80 Pro-
zent der Kosten (siehe Tariftabelle) rückerstattet.

Die häufigsten Tarife finden Sie in diesem Folder, einen um-
fassenden Tarifkatalog im Internet. Fragen Sie den Arzt vorher 
nach der Höhe seiner Tarife und vergleichen Sie!

Beachten Sie auch die „Grundsätze für Honorarnoten“.

➟	Variante C: Zessionserklärung
Sie können Ihrem Arzt eine von der SVA vorbereitete Zessi-
on (Abtretung) übergeben. Nimmt der Arzt die Zession an, 
übernimmt die SVA für Sie die Bezahlung der Honorarnote. 
Der Arzt bekommt jenen Betrag, der Ihnen als Kostenersatz 
zustehen würde. Die 20-prozentige Kostenbeteiligung bleibt 
wie bisher aufrecht (Zessionserklärung: www.sicherzumarzt.at).

die WicHtigsten tarife -  
Wieviel bekomme icH?
Dieser Tarifauszug gibt Aufschluss über die Höhe der Vergü-
tungen für die häufigsten Leistungen. Der 20-prozentige Kos-
tenanteil ist bereits abgezogen. Bei Behandlung von Versicher-
ten und Pensionisten, die von der Zahlung eines Kostenanteiles 
befreit sind, sowie Kindern, erhöhen sich diese Beträge um 25 
Prozent.

ARZT
Praktischer Arzt                            Euro
Erste Ordination – einmal im Monat 13,35
Weitere Ordination 8,72 
Erste Visite  29,43
weitere Visite 24,80

Facharzt
Erste Ordination, je nach Fachgebiet  von  19,35
   bis  17,44
Weitere Ordination 8,72
Erste Visite, je nach Fachgebiet von  35,42
   bis  33,52
Weitere Visite 24,80

Sonderleistungen
Injektionen
 intravenös 3,27
 in ein großes Gelenk (z.B. Knie, Hüfte) 27,26
Infiltration  9,81
Infusion                        19,08
Endoskopien
 Nasen-Rachen-Raum 19,08
 Harnröhre, -blase  43,60
 Luftröhre und Bronchien 81,76
 Darm (Koloskopie) 98,65

Augenheilkunde
Brillenbestimmung bei Astigmatismus 5,45
Tonometrie (Augendruckmessung)  8,18
Entfernung von Fremdkörpern 10,90

Chirurgie, Unfallchirurgie, Orthopädie
Kleine Wundversorgung mit Naht 8,72
Kleine operative Eingriffe                                               bis  8,18
Gipsverbände und Modellverbände                                 bis  81,76

Dermatologie
Warzenentfernung                                                         bis  8,18

Frauenheilkunde 
Gewebeentnahme für zytologische 
 Untersuchung 3,82
Untersuchung mit dem Kolposkop 9,26

Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde                           
Tonschwellenaudiometrie 16,35
Sprachaudiometrie 21,80
Punktion einer Nebenhöhle 27,26

von der vertragsfreien Zeit nicHt 
betroffen:
➟		geldleistungsberechtigte Versicherte
➟ stationäre Spitalsaufenthalte
➟ Zahnärzte
➟ Laborinstitute,  Physikalische Institute
➟ CT-/MR-Institute
➟ Spitalsambulanzen
➟ Ambulatorien der Gebietskrankenkassen
➟  Mehrfachversicherte (Informieren Sie Ihren Arzt über 

Ihren weiteren Krankenversicherungsschutz. Sie haben 
Anspruch, dass der Arzt über diesen abrechnet.)
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SICHER ZUM ARZT
Ihr Arztbesuch In der  
vertrAgsfreIen zeIt

Innere Medizin und Lungenheilkunde Euro
EKG komplett 29,37
Ergometrie 58,10
Lungenfunktionsprüfung 18,52

Neurologie und Psychiatrie
Ausführliche psychiatrische Exploration 20,80
Psychotherapeutische Sitzung  bis  50,95
EEG 65,41

Radiologie
Durchleuchtung 16,89
An Stelle der Ordination gebührt
 beim Radiologen
 für die erste Leistung 10,86
 für jede weitere Leistung 5,88

Sonographien (Ultraschall)
Oberbauch 30,47
Nieren oder Unterbauch 20,04

Urologie
Katheterismus der Harnblase 5,45
Blasenspülung 2,18

LABOR
Blutuntersuchungen 
Blutbild komplett 10,43
Stoffwechseluntersuchung  4,81
Elektrolyte 4,81
Enzyme 4,81
Rheumafaktor  bis  7,22

Harnuntersuchungen                        
Harnbefund komplett 1,60 
Zytodiagnostik bis  5,62

PHYSIKALISCHE BEHANDLUNG
Manuelle Massage 4,91
Einzelheilgymnastik 5,32
Elektrophysikalische Behandlung (z.B. Kurzwelle) 4,91
Galvanisation 3,68
Iontophorese 4,10
Ultraschall pro Sitzung 6,54
Inhalation 4,10
Moorpackungen 6,14

AMBULANTE OPERATIONEN
(gilt für operative Eingriffe, die ohne stationären Aufenthalt durchgeführt werden)

Operationsgruppen 
I (z.B. Entfernung eines Finger- oder Zehennagels) 32,70
II (z.B. einfache Krampfadern) 73,58
III (z.B. Hammerzehe) 128,09
IV (z.B. Nervennaht bei frischen Verletzungen) 245,27
V (z.B. ausgedehnte Hautplastik) 416,95
VI (z.B. Operationen der Gruppe V 607,72
 bei besonderer Schwierigkeit) 

tipps

➟		Fragen Sie den Arzt, ob er weiter mit der SVA direkt ver-
rechnet. Für den Arzt und für Sie ist die Direktverrechnung 
am einfachsten.

➟ Fragen Sie den Wahlarzt, ob er ein Verrechnungsabkom-
men abgeschlossen hat.

➟		Fragen Sie den Arzt vor der Behandlung nach der Honorar-
höhe (es gilt freie Honorargestaltung); vergleichen Sie mit 
den Vergütungstarifen der SVA.

➟ Um Kosten zu sparen, gehen Sie besser in ein Labor-
institut und nicht zum Laborfacharzt. Laborinsti-
tute haben günstigere Tarife und verrechnen mit der 
SVA direkt. Ihr Kostenanteil ist daher geringer.  
Adressen: www.sicherzumarzt.at

➟		Beachten Sie die Hinweise zur richtigen Einreichung von 
Rechnungen in diesem Folder – so kommen Sie rasch zu 
Ihrem Geld. 

sva-landesstellen

Wien 1051 Wien, Wiedner Hauptstraße 84-86

Niederösterreich 1051 Wien, Hartmanngasse 2b

Burgenland 7000 Eisenstadt, Osterwiese 2

Oberösterreich 4010 Linz, Mozartstraße 41

Steiermark 8010 Graz, Körblergasse 115

Kärnten 9020 Klagenfurt am Wörthersee, 
  Bahnhofstraße 67

Salzburg 5020 Salzburg, Auerspergstraße 24

Tirol 6020 Innsbruck, Klara-Pölt-Weg 1

Vorarlberg 6800 Feldkirch, Schloßgraben 14 


